
Das ist die Internet-Seite von dem Medizinischen Dienst Sachsen. 

Es gibt in Deutschland 15 Medizinische Dienste. 

Und den Medizinischen Dienst Bund. 

Zusammen heißen die Medizinischen Dienste: 

Gemeinschaft der Medizinischen Dienste. 

 

Das macht der Medizinische Dienst Sachsen: 

Der Medizinische Dienst Sachsen berät und hilft 

Kranken-Kassen und Pflege-Kassen in den Bereichen: 

• Medizin 

• Pflege 

 

Manchmal brauchen Menschen Pflege. 

Der Medizinische Dienst prüft 

für die Kranken-Kassen oder die Pflege-Kassen zum Beispiel: 

Welche Pflege braucht ein Mensch? 

 

Eine Person vom Medizinischen Dienst 

besucht den kranken Menschen zu Hause. 

Das schwere Wort dafür ist: 



Pflege-Begutachtung. 

 

Die Person vom Medizinischen Dienst stellt viele Fragen. 

Zum Beispiel: 

• Kann der kranke Mensch sich alleine waschen? 

• Kann der kranke Mensch alleine essen oder trinken? 

 

Dann weiß die Person vom Medizinischen Dienst: 

Wie viel Pflege braucht der kranke Mensch. 

Die Kranken-Kasse entscheidet dann: 

Welchen Pflege-Grad bekommt der kranke Mensch. 

 

Zum Beispiel: 

Der kranke Mensch braucht wenig Pflege. 

Dann hat er Pflege-Grad 1. 

Der kranke Mensch braucht sehr viel Pflege. 

Dann hat er Pflege-Grad 5. 

 

Der Medizinische Dienst prüft auch andere Sachen. 

Zum Beispiel: 

• Ein kranker Mensch wohnt in einem Pflege-Heim. 



   Der Medizinische Dienst Sachsen prüft: 

   Pflegen die Pfleger und Pflegerinnen den kranken Menschen gut? 

• Ein Arzt oder eine Ärztin sagen: 

   Ein kranker Mensch braucht einen Rollstuhl. 

   Der Medizinische Dienst Sachsen prüft: 

   Stimmt das? 

• Schreiben die Kranken-Häuser richtige Rechnungen? 

 

Der Medizinische Dienst Sachsen bekommt dafür Geld 

von den Kranken-Kassen und den Pflege-Kassen. 

Die Kranken-Kassen und Pflege-Kassen 

dürfen den Medizinischen Dienst Sachsen nicht beeinflussen. 

Die Fach-Leute vom Medizinischen Dienst Sachsen 

dürfen alleine prüfen. 

Das steht in einem Gesetz. 

Das Gesetz heißt Sozial-Gesetz-Buch 5. 

Ein Amt kontrolliert den Medizinischen Dienst Sachsen. 

Das Amt heißt: 

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

des Freistaates Sachsen. 
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